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Nun, es liegt ja keine Kindswohlgefährdung vor... Es ist simple Vernachlässigung. Und die nicht
mal in der schlimmsten Art. (Wie gesagt, die häusliche Gewalt ist vom Tisch).

Da das JA schon einmal wegen einer "Falschmeldung" da war, möchte ich ungern, dass wieder
eine Untersuchung stattfindet, die ins Leere läuft. Das bestätigt die Familie darin, dass alle eine
viel zu große Welle schieben.

Der nächste Gesprächstermin ist leider erst in 3 Wochen angesetzt (Direktor und ich müssen
uns absprechen und die Familie kann trotz Arbeitslosigkeit erst am Nachmittag  ).

Cambria: Wie habt ihr ein Bußgeldverfahren eingeleitet?

rotherstein: Ich dachte, dass ich mit dem JA auch so reden darf. Laut Schulgesetz bin ich doch
sogar dazu verpflichtet. Was darf ich erzählen und was nicht? Weiß das jemand?
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